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Samtgemeinde Gellersen Reppenstedt, 08.08.2025 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 
Verantwortlich: Andre Theile 
Amt: Amt für Kinder, Jugend und Senioren 
 
 

S I T Z U N G S V O R L A G E S/X/483 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales, Senioren, Partnerschaf-
ten und Kultur 

20.08.2025 9 ja 

Samtgemeindeausschuss 25.08.2025  nein 

 
 
Gewährung eines Zuschusses für die Einrichtung der Kinder- und Jugendpflege Westergeller-
sen 

 

 
Sachverhalt: 
Die Kirchengemeinde Kirchgellersen hat für die Einrichtung einer Kinder- und Jugendpflege in der 
ehem. Krippencontainer-Anlage in Westergellersen Herrn Nikolai Blunck eingestellt. Die Anlage wird 
von der Samtgemeinde Gellersen kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Pacht für das Grundstück 
wird von der Gemeinde Westergellersen übernommen. 
 
Die Eröffnung der Kinder- und Jugendpflege erfolgte bereits am 03.05.2025. Seitdem werden vor Ort 
an zwei Tagen pro Woche für unterschiedliche Altersgruppen die Türen geöffnet. Die Einrichtung ist 
bisher sehr rudimentär ausgestattet. Daher wurde eine Übersicht mit den noch erforderlichen Einrich-
tungsgegenständen erstellt: 
 
Büro Herr Blunck: 

 Schreibtisch und Stuhl 120,00 € 

 Laptop 350,00 € 

 Drucker 350,00 € 

 Schreibtischlampe 20,00 € 

 Telefon 50,00 € 

 Büromaterial 50,00 € 
 
Ausstattung Kinder- und Jugendraum: 

 Bluetooth-Musikbox 130,00 € 

 Esstisch mit 6 Stühlen 200,00 € 

 div. Spielgeräte 200,00 € 

 Besen, Kehrblech, Eimer usw. 50,00 € 

 Mülleimer (Bad, Küche, Büro) 100,00 € 

 Kaffeemaschine 50,00 € 

 Fußmatte 10,00 € 

 Erste-Hilfe-Tasche 50,00 € 

 Geschirrhandtücher 40,00 € 
 

Gesamtkosten 1.770,00 € 
 
Grundsätzlich ist nach der gemeinsamen Vereinbarung der Kinder- und Jugendpflege die Kirchen-
gemeinde Kirchgellersen für die Einrichtung in Westergellersen zuständig. Die Kirchgemeinde verfügt 
jedoch nicht über die erforderlichen Mittel, um die Erstausstattung zu finanzieren. Daher wird vorge-
schlagen, einen Zuschuss in der Höhe der entstehenden Kosten für die Einrichtung mit der Erstaus-
stattung, max. 2.000,00 €, der Kirchengemeinde zu gewähren.  
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Beschlussempfehlung: 
Der ev.-luth. Kirchengemeinde St. Laurentius Kirchgellersen wird ein Zuschuss in Höhe der Kosten 
für die Erstausstattung in Höhe von max. 2.000,00 € gewährt. Die Kosten sind durch entsprechende 
Rechnungen nachzuweisen.  
 


